
 
 

Haushalt 2022 
 

Freiwilliges 

Haushaltssicherungskonzept 2023 �± 2028 
 

 



 
H A U S H A L T S S A T Z U N G  

der Stadt Overath 
 

für das Jahr 2022 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der z.Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Overath mit 
Beschluss vom 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
 
Im Ergebnisplan mit  
dem Gesamtbetrag der Erträge auf             79.545.790 Euro 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf            79.625.790 Euro 
abzüglich globaler Minderaufwand von                      80.000 Euro 
somit auf                79.545.790 Euro 
 
Im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf      76.374.903 Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf      74.439.915 Euro  
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 80.000 Euro im Ergebnisplan) 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          6.843.856 Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf        15.670.800 Euro 
 
festgesetzt. 



Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß §75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet: 
 
Teilplan 01 �t Personalwesen        20.000 Euro 
Teilplan 01 �t Gebäudemanagement       20.000 Euro 
Teilplan 06 �t Jugend, Familie und Soziales      20.000 Euro 
Teilplan 12 �t Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen  20.000 Euro 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 40.896.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 38.217.000 Euro veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 55.000.000 Euro festgesetzt. 
 

 
 
 
 
 
 



§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 
1.   Grundsteuer  

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 850 v. H. 

  
2.   Gewerbesteuer auf 465 v. H. 

 
 

§ 7 
 
Nach dem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen 
Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 
 
 

§ 8 
 

Im Stellenplan können Stellen als künftig wegfallend (kw) oder als künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet werden. 
 
Die Anbringung der Vermerke hat folgende Rechtsfolgen: 

 
kw-Vermerk = Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Versetzung des Stelleninhabers nicht wieder besetzt. 
ku-Vermerk = Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Versetzung des Stelleninhabers umgewandelt. 

  



§ 9 
 

(1) Bei der Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, sowie über- oder außerplanmäßiger 
Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO gelten als nicht erheblich: 

 
�x über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis 3�ì�X�ì�ì�ì���¦ 
 
�x interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen 

 
 

(2) Es gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionen, die in direktem Zusammenhang mit dem integrierten Handlungs- und 
Entwicklungskonzept stehen. ���]�����i���Á���]�o�]�P���v���W�Œ�}�i���l�š�����•�]�v�����]�u���/�v�À���•�š�]�š�]�}�v�•�‰�o���v���u�]�š�������u���<�º�Œ�Ì���o���c�/�v�,�<�^���P���l���v�v�Ì���]���Z�v���š�X�� 

 
§ 10 

 
Die Haushaltssatzung ist durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn  
 

a) sich definitiv zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich 
nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2, Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, 
der mehr als 3 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes übersteigt. 

 
b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den 

Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2, Nr. 2 
GO  NRW sind Mehrausgaben dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen aus lfd. 
Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit geleistet werden müssen (ausgenommen hiervon sind durchlaufende Zahlungen). 

 
c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 2, Nr. 3 GO NRW 

gelten Auszahlungen, deren Höhe weniger als 5 v. H. der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen.  
 
 



Overath, den 15. Dezember 2021 
     
 
Gez. Gez. 
 
 
Dominique Stölting      Christoph Nicodemus 
Stadtkämmerin      Bürgermeister 
 
 
 
Bekanntmachung:  
Der vorstehende Haushaltssatzung samt Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht 
und kann auf der Internetseite der Stadt Overath sowie während der regulären Dienstzeiten im Rathaus der Stadt Overath jederzeit eingesehen 
werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gem. § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet       
    worden, die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Overath 
Der Bürgermeister 
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1. Vorbemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept 
 
 

Entsprechend § 76 Gemeindeordnung ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Entnahme aus 

der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5% geplant ist oder der auszuweisende Fehlbetrag eines Jahres 

die allgemeine Rücklage um mehr als 25% verringert. 

 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 weist keinen Fehlbedarf aus. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt, sobald der Ausgleich 

auch im Jahresergebnis nachgewiesen ist. Diese Pflicht ist mit dem Jahresabschluss 2018 erfüllt worden, da hier ein ausgeglichenes Jahresergebnis vorgelegt 

werden konnte. 

Darüber hinaus ist gemäß §4 der Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Overath jedoch aufgrund der nach wie vor erheblichen Steuerbelastung ein freiwilliges 

Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, um der notwendigen Konsolidierung Substanz zu geben. So wird im Rahmen der Haushaltsplanungen konsequent 

darauf geachtet, die finanziell angespannte Situation nicht weiter zu verschärfen.  

 

Während die haushalterischen Entwicklungen in den vergangenen Jahren durchgehend positiv waren, was auf die konsequent restriktive Haushaltsführung sowie 

die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen ist, stellen die Jahre 2020 und 2021 einen durch die Pandemie weltweit ausgelösten Bruch dieser Linie 

dar. Das weitere Festhalten an einem Haushaltssicherungskonzept, welches mindestens die Notwendigkeit der zurückhaltenden Bewirtschaftung widerspiegelt, 

stellt somit eine Notwendigkeit dar, zumal derzeit nicht abgesehen werden kann, wann und wie sich die Situation erneut stabilisiert. 

Für weiteren Ausführungen zum Haushaltsjahr 2022 wird auf den Vorbericht verwiesen.  
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2. Fortentwicklung zum Haushalt 2022 / HSK 2023 - 2028 

 

Im Folgenden werden die Beträge des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2022 (HSK 2023-2028) mit den Ansätzen des 

Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2021 (HSK 2022-2027) ins Verhältnis gesetzt. 

 

Ertragsentwicklung 

Jahr Haushaltsplan und 

HSK 2021 

Haushaltsplan und 

HSK 2022 

Differenz 

2022 74.981.946 79.545.790 4.563.844 

2023 76.323.639 77.721.836 1.398.197 

2024 77.676.153 79.129.549 1.453.396 

2025 78.766.148 79.004.640 238.492 

2026 80.028.237 80.552.055 523.818 

2027 80.093.714 81.823.816 1.730.102 

2028   82.380.476   

             
      Auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 wird verwiesen. 

 

Für die Berechnung der Ertragspositionen des Finanzplanungszeitraumes 2022 bis 2028 wurden folgende Annahmen getroffen: 

 

Grundsteuer A: Beibehaltung des Hebesatzes von 360%. 

Erhöhungen der Beträge in den Folgejahren entsprechend der Orientierungsdaten des Landes. 

 

Grundsteuer B: Beibehaltung des Hebesatzes auf  850 %-Punkte 

Erhöhungen der Beträge in den Folgejahren entsprechend der Orientierungsdaten des Landes. 
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Entwicklung des Hebesatzes der Grundsteuer B unter Beibehaltung des Zieles eines ausgeglichenen Haushaltes wie  folgt: 

 

Haushalt 2021 Haushalt 2022 

2021 = 850 v.H. 2022 = 850 v.H. 

2022 = 850 v.H.  2023 = 850 v.H.  

2023 = 830 v.H. 2024 = 850 v.H. 

2024 = 820 v.H. 2025 = 850 v.H. 

2025 = 810 v.H. 2026 = 850 v.H. 

2026 = 810 v.H. 2027 = 850 v.H. 

 2028 = 850 v.H. 

 

Gewerbesteuer:  Beibehaltung des Gewerbesteuerhebesatzes  von 465% 

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Prognosen wurde die Anpassung nicht dauerhaft basierend auf den Orientierungsdaten 

vorgenommen: 

2022 = Anpassung entsprechend der Orientierungsdaten  

2023 bis 2028 = Eine Anpassung der Gewerbesteuer wurde deutlich restriktiver vorgenommen.  

  
Gemeindeanteil an der    

Einkommenssteuer: Berechnung der Jahre 2023-2024 basierend auf den Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt 2022, ab 2025 wird 

eine höhere Steigerungsrate erwartet �t im Gegenzug ist die Gewerbesteuer vorsichtiger geplant.  

 

Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer:  Berechnung der Jahre 2022-2028 entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt 2022. 
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Kompensationszahlung: Berechnung der Jahre 2022-2028 entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt 2022. 

 

Schlüsselzuweisungen: Für das Jahr 2022 wurden die Daten aus der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW zum GfG 2022 verwendet. Für die Folgejahre 

wurden die Schlüsselzuweisungen mit unveränderten GFG Werten, aber entsprechend an die Haushaltsplanung angepassten 

Umlagegrundlagen kalkuliert. 

 

Sonderposten: Die Berechnung dieser Ansätze begründet sich auf die bereits vorhandenen Sonderposten und deren Restlaufzeiten sowie die 

Hochrechnung der im Finanzplanungszeitraum erwarteten Zuwendungen für Investitionen. 

 

Zinserträge:  Die Zinserträge wurden mit tatsächlich zu erwartenden Beträgen aus gewährten Darlehen kalkuliert. 

 

Finanzerträge: Ab 2015 wurde eine Gewinnausschüttung des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 1.5�ì�ì�X�ì�ì�ì���¦���l�i���Z�Œ�o�]���Z�����]�v�P���Œ�����Z�v���š�X 

 

Weitere Ertragsarten: Alle weiteren Ertragsarten wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2022 oder bekannte 

Veränderungen im Planungszeitraum handelte - in Höhe des Ansatzes 2022 unverändert fortgeschrieben. 
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 Aufwandsentwicklung 

Jahr Haushaltsplan und 

HSK 2021 

Haushaltsplan und 

HSK 2022 

Differenz 

2022 74.981.946 79.545.790 4.563.844 

2023 76.323.639 77.721.836 1.398.197 

2024 77.676.153 79.129.549 1.453.396 

2025 78.766.148 79.004.640 238.492 

2026 80.028.237 80.552.055 523.818 

2027 80.093.714 81.823.816 1.730.102 

2028   82.380.476   

 

Zu den Ursachen sei auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht und zu den Teilergebnisplänen zum Haushaltsplan 2022 verwiesen. 

Für die Berechnung der Aufwandspositionen des Finanzplanungszeitraumes bis 2028 wurden folgende Annahmen getroffen: 

 

Personalaufwand: Für das Jahr 2022 wurde eine Personalkostenerhöhung aufgrund der Neuverhandlung des Tarifvertrages sowie der 

beschlossenen Besoldungserhöhungen berücksichtigt. Daneben mussten Beträge für Nachbesetzungen und Neueinrichtungen 

von Stellen für das Jahr 2022 berücksichtigt werden. Für die Folgejahre wurde zudem eine Steigerungsrate von 1% 

berücksichtigt, womit den Orientierungsdaten des Landes entsprochen wird.  

 
Versorgungsaufwand: Für das Jahr 2022 wurden die notwendigen Beträge an das Gutachten der Versorgungskasse angepasst.  

 

Aufwand für Sach-  

und Dienstleistungen: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 

2022 handelte - unverändert fortgeschrieben. 

Bilanzielle  
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Abschreibungen: Die Berechnung der Ansätze für Abschreibungen begründet sich auf den bereits vorhandenen Vermögensgegenständen und 

deren Restnutzungsdauern sowie der Hochrechnung der im Finanzplanungszeitraum erwarteten Auszahlungen für  

Investitionen. 

 

Transferaufwand: Die Kreisumlage auf Basis eines allgemeinen Hebesatzes von 35,500% wurde entsprechend des aktuellen Haushaltes des RBK 

berechnet. Für die Folgejahre wurde mit den entsprechenden Umlagegrundlagen kalkuliert.  

 

Die weiteren Transferaufwendungen wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2022 handelte - 

unverändert fortgeschrieben, unter Berücksichtigung der Steigerung auf Basis der Orientierungsdaten des Landes. 

 

Sonstiger ordentlicher 

Aufwand: Der sonstige ordentliche Aufwand wurde - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2022 handelte -

unverändert fortgeschrieben. 

 

Zinsaufwand: Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen wurden aufgrund der vorliegenden Darlehensverträge kalkuliert. Der 

Zinsbedarf für Liquiditätskredite wurde entsprechend der Ergebnisse der Finanzplanung ermittelt, mittelfristig wurde von 

einem leicht steigenden Zinsniveau ausgegangen. 
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3. Zusammenfassung  der weiteren  Konsolidierungsmaßnahmen 

 

Personalaufwand: -       Erst- und Wiederbesetzung von Stellen erfolgt nur nach einer detaillierten Aufgabenkritik 

- Bei Wiederbesetzung von Stellen ist zu prüfen, ob die Besetzung mit einer nächstniedrigeren Besoldungs- bzw. 

Entgeltgruppe erfolgen kann 

- Interne vor externer Besetzung 

- Beschränkung der Überstunden 

Aufwand für Sach-  

und Dienstleistungen: Bei notwendigen Neubeschaffungen von Fahrzeugen ist auf geringen  Kraftstoffverbrauch  und Schadstoffausstoß zu achten. 

 

Transferaufwand: Der Einfluss auf den Transferaufwand ist aus städtischer Sicht marginal. Es ist an sämtlichen Positionen, auch und insbesondere 

in Zusammenhang mit verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, restriktiv darauf zu achten die haushalterischen Aspekte 

der Stadt Overath zu vertreten.  

 

Sonstiger ordentlicher  

Aufwand: ���]�����s���Œ�(�º�P�µ�v�P�•�u�]�š�š���o�������•�����º�Œ�P���Œ�u���]�•�š���Œ�•�����o���]�����v�����µ�(�����]�v���v�������š�Œ���P���À�}�v���i���Z�Œ�o�]���Z���ð�õ�ì���¦�������•���Z�Œ���v�l�š. 

 

Freiwillige Ausgaben: �&���•�š�•���Z�Œ���]���µ�v�P�������•���s�}�o�µ�u���v�•�������Œ���(�Œ���]�Á�]�o�o�]�P���v�����µ�•�P�������v�����µ�(���ð�ï�ì�X�õ�ì�ì���¦�X�� 

 

 Weitere 

Konsolidierungsschritte:Die Kreditaufnahme für eigene Investitionstätigkeiten und die damit verbundenen Zinsverpflichtungen wird in den Jahren 

2021 �t 2027 restriktiv gehandhabt. Zur Optimierung der Darlehensverwaltung werden die erforderlichen Kredite der 

Eigenbetriebe und Eigengesellschaften über den städtischen Haushalt aufgenommen. Die erforderlichen Investitionsmittel in 

den Betrieben bzw. Gesellschaften werden durch die Gewährung rückzahlbarer, verzinsbarer Investitionszuschüsse in Form von 

Ausleihungen abgedeckt. Die Vorgaben des EU-Beihilferechtes werden berücksichtigt. 
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4. Übersicht über die freiwilligen Leistungen 

 

Folgende freiwillige Leistungen wurden aufgrund der Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre auf ein Mindestmaß 

reduziert (Beträge in Euro): 

 

Produkt Sachkonto Beschreibung der Aufgabe 2021 2022 

010101 Rat, Ausschüsse, 
Fraktionen 

5499000000 Sachausgaben Rat und Ausschüsse  1.050  1.050 

010201 Verwaltungsführung 5499000000 Ehrengaben Jubiläen 440 440 

 5491000000 Verfügungsmittel 490 490 

010401 Rechnungsprüfung 5499000000 Mitgliedsbeitrag Verband der Rechnungsprüfer 20 20 

010501 Zentrale Dienste 5499000000 Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund, Kommunaler 
Arbeitgeberverband, Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement, Volksheimstättenwerk 

18.100 18.100 

 5421000000 Förderung des Ehrenamtes 1.400 1.400 

010701 Haushaltssteuerung, 
 

5499000000 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer 20 20 

010702 Zahlungsabwicklung 5499000000 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kassenverwalter 85 85 

010802 Gebäudemanagement 5422000000 Miete Tafel e.V  25.000 25.000 

011001 5318000000 Zuschüsse Städtepartnerschaften 2.355 2.355 

020104 Personenstandswesen 5499000000 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten 120 120 

020301 Feuerwehr 5421000006 Auslagen für Ehrungen, Geschenke, Präsentationen 10.450 10.450 

 5431004000 Fachzeitschriften 1.600 1.600 

 5499000000 Jahresbeitrag Feuerwehrverband 2.300 2.400 
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030110 Betrieb 
Schulbibliothek  

5281000000 Verbrauchs- und Lehrmittel 5.350 5.350 

 5281001000 Anschaffungen Gebrauchsgegenstände mit  
���]�v���u���t���Œ�š���µ�v�š���Œ���ò�ì�U�ì�ì�¦ 

200 200 

 5431000000 Geschäftsaufwendungen 3.300 10.000 

040101 Kulturförderung 5318000000 Veranstaltungen Kulturforum, Zuschuss Projekt 
Stadtmarketing, Zuschüsse Vereine für kulturelle 
Veranstaltungen 

2.550 2.550 

040102 Zweckverband VHS 
und Bibliothek 

5318000000 Anteil der Stadt an den Kosten der öffentlichen Bücherei 75.000 75.000 

050101 Unterstützung der 
Altenarbeit 

5318000000 Zuschüsse an Altenbegegnungsstätten 5.000 5.000 

060202 Förderung von Kindern 
und Jugendlichen außerhalb 
von Einrichtungen 

5318000000 Jugendsozialarbeit, Zuschüsse OJO und Jugendberufshilfe 
 

247.065 243.065 

060301 Allgemeine Förderung 
von Erziehung in Familien 

5331000000 Familien Förder Fonds, Elternbriefe, Förderung der Eltern- und 
Familienbildung 

7.200 4.700 

080201 Förderung von 
Vereinen und Verbänden 

5318000000 Zuschüsse an Sportvereine, Sportförderung 21.000 21.000 

Gesamtsumme        430.095 430.395 
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5. Zusammenfassung 

 

Angesichts der kommunalen Entwicklung und der in diesem Haushaltssicherungskonzept dargestellten Finanzlage der Stadt Overath ist der 

eingeschlagene Weg der Konsolidierung unbedingt fortzusetzen und konsequent einzuhalten. Denn geringere Schulden heute bedeuten 

größere Handlungsspielräume morgen. Insoweit muss auf politischer Ebene kritisch hinterfragt werden, welche kommunalen Einrichtungen 

und Leistungen zukünftig noch in welcher Form vorgehalten und erbracht werden können und sollen. Für die notwendigen Zieldiskussionen 

sind alle Bereiche zu analysieren. Aber auch bei den wenigen noch verbliebenen freiwilligen Leistungen muss es zu klaren Zielformulierungen 

kommen. 

Daneben ist weiterhin auf allen übergeordneten Ebenen die Beachtung und Einhaltung des Konnexitätsprinzips nachhaltig einzufordern, denn 

insbesondere die Pflichtaufgaben der Kommunen, die regelmäßig teurer und umfangreicher werden, sind ein wesentlicher Bestandteil der 

bestehenden strukturellen Unterfinanzierung.  

 

Allerdings muss auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die finanzielle Handlungsfähigkeit gewährleistet sein, auf unvorhersehbare 

Entwicklungen muss ebenso reagiert werden können, wie die Notwendigkeit der Stadtentwicklung besteht. In Zeiten des geringen Zinsniveaus 

wurde daher ab dem Jahr 2020 die Nachhaltigkeitssatzung angepasst, die zwar eine restriktive Haushaltswirtschaft vorgibt, dabei aber dennoch 

einen Spielraum zulässt, um notwendige Gestaltungen der Stadt Overath zu ermöglichen. 

 

Wie abhängig der städtische Haushalt überdies von überregional und globalen Entwicklungen abhängig ist, hat sich im Jahr 2020 deutlich 

gezeigt und insofern wird auf den Vorbericht verwiesen.  
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I. Vorbemerkung 
 
Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll gemäß § 7 der Kommunalen Haushaltverordnung (KomHVO) einen Überblick über den Stand und die 

Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen 

erläutern. Er soll einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde vermitteln, die im 

Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken und die zukünftigen Verpflichtungen aufzeigen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können 

und sich möglicherweise auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken. Die Haushaltswirtschaft der Stadt Overath ist in den vergangenen Jahren 

geprägt durch das �t seit 2019 auch freiwillig �t  fortgeführte Haushaltssicherungskonzept. Die Fortschreibung des 

Haushaltssicherungskonzeptes mit der Darstellung der Ergebnis- und Finanzplanung im Zeitraum bis 2028 ist dem Haushaltsplan beigefügt. 

Die Vorgaben aus dem §7 KomHVO wurden aufgenommen und im Rahmen des Vorberichtes soweit als möglich umgesetzt. Aus Gründen der 

besseren Lesbarkeit werden einzelne Punkte als separate Anlage beigefügt, wie insbesondere die Darstellung über die einzelnen Investitionen. 

Sämtliche konkreten Erläuterungen zu den Schwerpunkten des §7 KomHVO werden darüber hinaus den jeweiligen Positionserläuterungen 

direkt zugeordnet und sind damit im Vorbericht an entsprechender Stelle zu finden.  
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II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 
 
Am 17. März 2021 wurde der Jahresabschlusses 2019 dem Rat der Stadt Overath in geprüfter Form vorgelegt und dem Bürgermeister darauf 

basierend Entlastung erteilt. Mit einem geringen Überschuss von 0,1 Mio Euro ist das Jahresergebnis ausgeglichen und damit der zweite 

Überschuss in Folge. Dieses positive Ergebnis basiert neben dem grundsätzlich sehr erfreulichen Verlauf der Gesamtwirtschaft auf der 

restriktiven Bewirtschaftung aller städtischen Ämter.  

Einen Bruch gibt es für die Stadt Overath �t wie für viele andere Städte �t im Jahr 2020. Die Corona Pandemie hat im Jahr 2020 die gesamte Welt 

zumindest temporär nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. Dies betraf im Frühjahr und in Teilen im November das gesellschaftliche Leben 

und damit verbunden auch das wirtschaftliche Leben. Die zur Eindämmung der Pandemie notwendigen Maßnahmen haben alle positiven 

Entwicklungen, die auch den Overather Haushalt beeinflusst haben, erstickt. Fortan stand das (Haushalts-) Jahr vollständig unter dem Einfluss 

der Corona Pandemie.  

Zwar kann derzeit festgestellt werden, dass die wirtschaftliche Situation sich erholt und die Einschränkungen durch die Pandemie zurück gehen. 

Insgesamt jedoch werden die daraus entstandenen Auswirkungen noch auf Jahre spürbar sein. Um als Kommune handlungsfähig zu bleiben, 

wurde das NKF Covid 19 Isolierungsgesetz erlassen, um den Schaden in Form einer Nebenrechnung in den kommunalen Haushalten abbildbar 

darzustellen. Finanzielle Hilfen in Form von Gewerbesteuerkompensationen sind ebenfalls gezahlt worden, diese können den drastischen 

Steuereinbruch in Overath nicht abfangen. Es ist vorgesehen, den Corona Schaden über 50 Jahre im städtischen Haushalt abzuschreiben, 

derzeit wird eine jährliche Größenordnung von 300.000 Euro ab 2025 berücksichtigt.  

Getroffen wurde die Stadt Overath auch durch das Hochwasser am 14./15. Juli 2021. Die Katastrophe hat viele Bürgerinnen und Bürger der 

Stadt Overath ereilt, auch Schäden an der städtischen Infrastruktur sind in großem Ausmaß entstanden. Für die Zukunft gilt es auch hier 

Vorsorge zu treffen, und neben der Instandsetzung die notwendigen Schutzmaßnahmen zu veranlassen. Zwar sind bereits in der Vergangenheit 

und aktuell entsprechende Projekte im städtischen Haushalt verankert. Die zeitkritische Dringlichkeit solcher Maßnahmen ist im Juli 2021 

jedoch nicht nur der Stadt Overath vor Augen geführt worden.  
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III.  Ziele und Strategien der Kommune 

 

Die Haushaltsplanung 2022 und die damit verbundenen Ziele und Strategien wurden durch die Entwicklungen in den Jahren 2020 und 2021 

nahezu vollständig überworfen. Selbstverständlich ist das nachhaltige Wirtschaften, die finanzielle Stabilität und die Umsetzung neuer Ideen für 

die Stadt Overath immer noch das oberste Ziel. Die vergangenen 15 Monate haben aber auf rücksichtlose Art deutlich gemacht, wie wenig 

Planungseinfluss bisweilen besteht. Der Haushalt 2022 wurde somit durch die Stadt Overath geplant �t geprägt ist er aber weiterhin durch die 

pandemischen Folgen. Gleichzeitig gilt es mit Dringlichkeit, die Projekte der Schulsanierungen und �terweiterungen auf den Weg zu bringen.  

Zudem hat das Hochwasser 14./15. Juli Handlungsfelder aufgetan, die ebenfalls kurzfristig zu bespielen sind, um neben der Instandsetzung der 

Infrastruktur auch den Schutz vor derartige Ereignissen zu stärken.  

Alle Maßnahmen sollen und können �t auch aufgrund der derzeit günstigen Marktentwicklung �t über Kredite dargestellt werden. Gleichwohl ist 

dies nur möglich, wenn die Stadt Overath sich weiterhin in den Fachbudgets an eine restriktive Wirtschaft hält, insbesondere, da die 

vergangenen Jahre gezeigt haben, wie schnell nicht planbare Ereignisse die Zahlen überholen können.  

Das Jahr 2021 zeigt bei alldem auch, dass die Wirtschaft sich schnell erholen kann. Dies kann und muss sich die Stadt Overath zu Nutze machen, 

sodass der Handlungsspielraum aufrechterhalten werden kann. Gleichwohl ist vorgesehen, diesen Spielraum deutlicher zu definieren, weshalb 

seitens der Verwaltungsspitze im Jahr 2021 eine strategische Entwicklungsplanung angestoßen wurde, die den Weg der Stadt bis 2040 

definieren und ebnen soll. Unter Beteiligung der Öffentlichkeit werden die Weichen gestellt, die auch stabile Finanzen zum Ziel haben müssen.  
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IV. Ergebnisplan 
 

 
Entsprechend der Systematik im NKF erfolgt die Darstellung der Planung über den gesamten Haushalt in einem Ergebnisplan und einem 

Finanzplan. Sowohl der Ergebnisplan als auch der Finanzplan werden im Haushaltsplan in 16 vom Gesetzgeber normierte Produktbereiche 

gegliedert. Es werden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für jeden Produktbereich und im Weiteren für jede Produktgruppe dargestellt. 

Verbindliche Ebene für die zu beschließenden Haushaltsansätze sind die Teilpläne je Produktgruppe. 

Es wird im Vorbericht kein Jahresergebnis ausgewiesen, da der Jahresabschluss 2020 noch nicht im Entwurf aufgestellt worden ist. 

 
 

1) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit �t Erträge 
 
(1) Steuern und ähnliche Abgaben 

 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Grundsteuer A 91.800 91.800 92.700 93.700 94.500 

Grundsteuer B 8.870.000 8.970.000 9.370.000 9.400.000 9.700.000 

Gewerbesteuer 12.500.000 15.000.000 16.000.000 16.000.000 16.500.000 

Gemeindeanteil Einkommensteuer 15.270.000 16.090.000 17.040.000 18.000.000 19.000.000 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.850.000 1.760.000 1.800.000 1.830.000 1.860.000 

Vergnügungssteuer 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

Wettbürosteuer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Hundesteuer 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

Zweitwohnungssteuer 80.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

Kompensationszahlung 1.370.115 1.631.900 1.681.900 1.721.900 1.761.900 

Steuern und ähnliche Abgaben 40.866.915 44.468.700 46.909.600 47.970.600 49.841.400 

 

Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze ist nach aktuellem Planungsstand nicht vorgesehen. Die Kalkulation der Steuerentwicklung für die 

Ansatzplanung 2022 wurde in allen Bereichen nach den vom Land derzeit bekannten Orientierungsdaten vorgenommen. Eine 
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Grundlagenplanung für die Jahre 2022 und folgende basiert ebenfalls auf den bekannten Daten, auf die bestehenden Unsicherheiten wird 

allerdings hingewiesen. Die Nutzung der Option einer Isolation des Covid-19 Schadens ist für die Jahre 2022 bis 2024 vorgesehen.   

 

Die Einnahmeerwartung für die Realsteuern wurde auf Basis dieser Steuerkraftentwicklung mit folgenden Steuersätzen kalkuliert: 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Gewerbesteuer 465 465 465 465 465 
Grundsteuer B 850 850 850 850 850 
Grundsteuer A 360 360 360 360 360 

 

In den Hebesätzen der Grundsteuer B sind zudem 14 Basispunkte für die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst enthalten. 
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Sämtliche benannten Positionen sind geprägt durch die Covid Pandemie, die Planung ist basierend auf den derzeit gesetzlichen Vorgaben, 

bekannten Fakten und der bewussten Inkaufnahme von Unsicherheiten erfolgt. Wo es möglich ist, wird der im Jahr 2022 potentiell 

entstehende Minderertrag als Covid-19 Schaden isoliert. 

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird stark beeinflusst durch die gesamtwirtschaftlichen Tendenzen und die 

Arbeitsmarktsituation. Die Ansatzbildung beruht auf den derzeitigen Entwicklungsprognosen. 

Die Veranschlagung der Kompensationszahlung basiert auf den OTD und der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022. 

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls aus der aktuellen Steuerschätzung sowie den aktuellen Informationen des Landes 

zur Steuerentwicklung errechnet. 

Bei den sonstigen Steuerarten können für die Entwicklung keine pauschalen Steigerungsraten zugrunde gelegt werden, so dass die 

Fortschreibung aus den örtlichen Verhältnissen und Trends hergeleitet worden ist.  

Bei der Vergnügungssteuer ist eine Anpassung der Satzung an die aktuelle Rechtsprechung vorgesehen.  

Die Hundesteuer wurde auf Basis der aktuellen Fallzahlen kalkuliert.  

Die Einnahmeerwartung aus der Zweitwohnungssteuer wurde aus den aktuellen Veranlagungsdaten abgeleitet und ebenfalls in der 

Fortschreibung der Folgejahre marginal nach oben korrigiert.  

Die Wettbürosteuer wurde zum 01.01.2020 eingeführt. Es handelt sich um eine Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten, die zunächst 

kalkulierte Ertragserwartung hat derzeit eine nur geringe Bedeutung für den städtischen Haushalt. 
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(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Schlüsselzuweisungen vom Land 3.260.000 6.515.000 2.560.000 2.700.000 3.300.000 
sonstige Zuweisungen vom Land 9.225.833 8.301.336 8.474.833 8.786.215 8.885.846 
Zuschüsse von übrigen Bereichen 2.830 2.600 2.600 2.600 2.600 
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 2.065.256 3.165.887 3.361.377 3.165.887 3.165.887 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.553.692 17.984.823 14.398.810 14.654.702 15.354.333 

 
 
Schlüsselzuweisungen sind zweckfreie Zuweisungen des Landes, deren Höhe sich nach einer rechnerisch bewerteten Aufgabenbelastung der 

jeweiligen Gemeinde und ihrer eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit einerseits und der vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs 

bereitgestellten sogenannten Verbundmasse andererseits ergibt.  

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2022 erfolgt entsprechend der aktuell vorliegenden Modellrechnung des Landes und der 

kommunalen Spitzenverbände. Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gegenüber 2021 (+ 3 �D�]�}�X�� �¦�• resultiert unter anderem aus den so 

negativen Steuererträgen des Jahres 2020 sowie einer Erhöhung der Finanzausgleichsmasse. Für die Folgejahre wird mit stark fallenden 

Erträgen gerechnet. 

Die Zuweisungen vom Land beinhalten u.a. die Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen, für den Betrieb der Offenen 

Ganztagsschule und die Kosten der Inklusion. Die in 2019 erstmals gezahlte "Aufwands- und Unterhaltungspauschale" wird auch in 2022 

ausgeschüttet. Die Mittel in Höhe von 300 �d�¦��werden wie im Vorjahr dem Budget der baulichen Unterhaltung zur Verfügung gestellt. 

Im NKF werden Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen als so genannte Sonderposten passiviert und entsprechend der Abnutzung des 

eigentlichen Vermögenswertes als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in den einzelnen Planungsperioden als 

Ertrag behandelt. 

 

 

 
 
 



Seite 9 
 

 (3) Sonstige Transfererträge 
 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Ersatz soz. Leist. außerhalb von Einricht., 
Kostenbeiträge 

942.700 738.040 738.999 739.976 740.974 

Ersatz soz. Leist. außerhalb von Einricht., 
Unterhaltsverpflichtung 

96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 

Sonstige Transfererträge 1.038.700 834.040 834.999 835.976 836.974 

 
Erfasst werden Kostenbeteiligungen und Erstattungen an das Jugendamt sowie die Erstattungen für die Leistungen nach dem 

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).  Maßgeblich wirken sich zudem die Erstattungspauschalen nach FlüAG aus dem Bereich Asylbewerber an 

dieser Position aus. Im Bereich des FlüAG erfolgt die Kalkulation unter Berücksichtigung einer Ertstattungsquote von rund 75%.  

  

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Verwaltungsgebühren 546.800 548.650 548.650 548.650 548.650 
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte 3.791.065 3.781.065 3.781.065 3.781.065 3.781.065 
Zweckgebundene Abgaben 1.715.575 1.555.885 1.677.011 1.755.579 1.757.762 
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 737.000 737.000 737.000 737.000 737.000 
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 6.790.440 6.622.600 6.743.726 6.822.294 6.824.477 
 

Verwaltungsgebühren werden für die Inanspruchnahme unterschiedlicher kommunaler Dienstleistungen erhoben. Die erheblichsten 

Ertragspositionen sind die Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehrswesen und Bauordnung.  

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte beinhalten insbesondere Entgelte für die Abfallentsorgung sowie Gebühren im Bestattungswesen. 

Aufwendungen aus den Gebührenhaushalten stehen an anderer Position gegenüber. 

Die zweckgebundenen Abgaben beziehen sich vorrangig auf die Elternbeiträge für die Bereiche offene Ganztagsschule, Kindergärten und 

Kindertagespflege. 
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Analog zur oben beschriebenen Vorgehensweise bei Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind auch Beiträge nach BauGB und KAG für 

Investitionen als so genannte Sonderposten zu passivieren und entsprechend der Abnutzung des eigentlichen Vermögensgegenstandes als 

"Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" in den einzelnen Planungsperioden als Ertrag zu behandeln. 

 
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Mieten und Pachten 715.875 744.975 742.975 742.975 742.975 
Sonstige  50.935 40.765 45.765 45.765 45.765 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 766.810 790.740 788.740 788.740 788.740 
 

Mieten, Pachten und Mietnebenkosten stellen Erträge aus dem städtischen Grundstücks- und Gebäudebestand dar. Die Ansatzreduzierung 

ergibt sich aus einer Anpassung aufgrund notwendiger Sanierungen in einigen Wohnungen, sodass die Mieterträge nach unten angepasst 

worden sind. 

Die sonstigen Leistungsentgelte setzen sich zu einem Großteil aus Einnahmen aus der Einspeisung des BHKW SZ Cyriax und einer Erstattung der 

Energiesteuer aus Vorjahren zusammen. 

 

 

 

(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Personalkostenerstattungen 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Erstattungen vom Bund 39.800 40.000 40.000 40.000 40.000 
Erstattungen vom Land 479.085 478.007 466.903 475.977 485.233 
Erstattungen von Gemeinden 1.222.000 1.014.100 984.100 904.100 854.100 
Erstattungen von Zweckverbänden 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 
Erstattungen von verb. Unternehmen, 
Beteiligungen 

22.901 220.720 222.898 225.100 227.323 

Erstattungen von übrigen Bereichen 38.020 40.210 40.210 40.210 40.210 
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 1.833.006 1.824.237 1.785.311 1.716.587 1.678.066 
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Erstattungen des Bundes sind u.a. Personalkostenerstattungen. 

Erstattungen des Landes sind u.a. Erstattungspauschalen nach dem UVG.  

Erstattungen von Gemeinden beinhalten als größere Einzelpositionen die Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe. 

Erstattungen von Zweckverbänden beinhalten die Erstattung des BAV und der VHS. 

Erstattungen von verbundenen Unternehmen u. a. beinhalten vorrangig die Erstattungen der Stadtwerke, der SEGO und der Mensa, sowie der 

AggerEnergie. 

Erstattungen von übrigen Bereichen beinhalten u. a. die Erstattung aus Versicherungsfällen. 

 
 
 
(7) Sonstige ordentliche Erträge 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Buß- und Zwangsgelder 125.600 125.550 125.550 125.550 125.550 

Mahn- und Vollstreckungsgebühren und 
Säumniszuschläge 

178.000 107.000 107.000 107.000 107.000 

Nachforderungszinsen  71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 

Konzessionsabgaben 1.070.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 

Einmalzahlung Kreisumlage  530.000    

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 112.129 100.000 100.000 100.000 100.000 

Sonstige ordentliche Erträge 1.556.729 2.203.550 1.673.550 1.673.550 1.673.550 

 
Die Herkunft der Erträge erklärt sich aus den Bezeichnungen. Die Einnahmeansätze wurden an die tatsächliche Entwicklung und die 

Erkenntnisse aus den Jahresabschlüssen angepasst.  

Die Einmalzahlung der Kreisumlage begründet sich in einem weitergegeben Effekt durch den Rheinisch Bergischen Kreis. 
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(10) Ordentliche Erträge; Gesamtsumme 
 
 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Ordentliche Erträge 72.649.754 74.728.690 73.134.736 74.462.449 76.997.540 

 
Das Ergebnis der ordentlichen Erträge gibt die Situation aus der regulären Aufgabenbewältigung, also ohne Finanzerträge und außerordentliche 

Erträge, wider.  

Die Steigerung zum Ansatz 2022 resultiert maßgeblich aus der Anpassung bei den Steuererträgen. Jedoch muss deutlich gemacht werden, dass 

es sich unter anderem um Positionen handelt, die nach dem Covid-19 Isolierungsgesetz in einer Nebenrechnung berücksichtigt werden müssen 

und voraussichtlich ein Haushaltsdefizit darstellen werden. Ebenfalls berücksichtigt werden Benutzungsgebühren, denen aber an anderer Stelle 

auch höhere Aufwendungen entgegenstehen, sodass letztlich das reine Haushaltsvolumen wächst, ohne dass explizite Auswirkungen auf den 

Fehlbedarf festzustellen sind.  
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2) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Aufwand 
 
(11) Personalaufwendungen 
 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Bezüge der Beamten 1.637.658 1.708.641 1.725.728 1.742.985 1.760.415 
Vergütungen der tariflich Beschäftigten 7.579.417 8.512.122 8.597.243 8.683.216 8.770.048 
Vergütungen der sonstigen Beschäftigten 40.470 48.636 49.122 49.613 50.109 
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 592.727 658.890 665.479 672.134 678.855 
Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte 566 778 786 794 802 
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte 1.547.756 1.750.201 1.767.703 1.785.380 1.803.234 
Zwischensumme (zahlungswirksamer Personalaufwand) 11.405.358 12.679.268 12.806.061 12.934.122 13.063.463 
Zuführungen Pensionsrückstellungen 651.491 480.000 480.000 480.000 480.000 
Rückstellungen für Beihilfe, Urlaub und Überstunden 181.858 60.000 60.000 60.000 60.000 
Personalaufwendungen 12.238.707 13.219.268 13.346.061 13.474.122 13.603.463 

 
Die aktuelle Personalkostenkalkulation beruht auf dem in der Anlage beigefügten Stellenplan und beinhaltet die aktuellen tariflichen 

Entwicklungen. Die Folgejahre sind jeweils mit 1% Steigerung hochgerechnet. Diese Steigerungsrate entspricht, wie auch die Kalkulation der 

Steuerentwicklung, den vom Land ausgegebenen Orientierungsdaten. Insgesamt sind in der diesjährigen Kalkulation neue Stellen 

berücksichtigt, die sich wie folgt zusammensetzen:  

 - 2,0 IT Bereich 

 - 1,7 Amt 10 Orga und Personal 

 - 1,0 Stabstelle Verwaltungstätigkeit 

 - 0,5 Stabstelle Mobilität 

 - 0,5 Amt 32 Wohngeld 

 - 1,0 Beitragsstelle 

- 0,77 Gärtner 
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Mit dieser Anpassung des Stellenplans wird den Anforderungen der Verwaltung Overath entsprochen, um die wachsenden Aufgaben 

bearbeiten zu können und den Investitionsstau in der Personaldecke der vergangenen Jahre abzubauen.  

Die Zuführungen zu den Rückstellungen wurden der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse entnommen. Hier sind sowohl die 

Dynamisierung der Rückstellung zur Absicherung von Besoldungserhöhungen und der Anwendung der aktuellen Sterbestafeln berücksichtigt.  

 

(12) Versorgungsaufwendungen 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.122.000 1.404.162 1.371.159 1.383.270 1.395.553 
Versorgungsaufwendungen 1.122.000 1.404.162 1.371.159 1.383.270 1.395.553 

 
 
 
 
(13) Sach- und Dienstleistungen 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen 
Anlagen 

664.900 664.900 664.900 664.900 664.900 

Instandsetzung des Infrastrukturvermögens 1.652.650 1.786.200 1.861.200 1.821.200 1.561.200 
Bewirtschaftung (Wasser, Strom, usw.) 2.801.196 3.279.908 2.899.908 2.899.908 2.799.908 
Straßenbeleuchtung 350.000 416.000 420.000 420.000 320.000 
Erstattungen an Land  38.900 39.558 40.229 40.914 41.612 
Erstattungen an Gemeinden 321.950 360.479 364.588 368.780 373.056 
Erstattungen an Zweckverbände 420 420 420 420 420 
Erstattungen an so. öffentlichen Bereich 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Erstattungen an verbundene Unternehmen 537.300 437.300 437.300 437.300 387.300 
Fahrzeugunterhaltung 225.750 241.750 216.750 216.750 216.750 
Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens 110.400 119.900 122.400 127.600 122.400 
Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 85.430 116.295 116.295 116.295 116.295 
Prüfung, Beratung, Rechtsanwalt 175.300 72.000 70.000 70.000 70.000 
Schülerbeförderungskosten 1.375.100 1.465.535 1.434.485 1.434.485 1.404.485 
Sonstige Verw.- u. Betriebsaufwendungen 933.650 1.921.290 1.058.890 951.890 712.090 
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.276.946 10.925.535 9.711.365 9.574.442 8.794.416 
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Im Bereich der Instandsetzung und Instandhaltung sind alle Maßnahmen veranschlagt, die die Sanierung der Gebäude und der Infrastruktur 

betreffen. Entlastet werden diese Bereiche in 2022 durch die im Rahmen des Finanzausgleiches bereitgestellte Aufwands- und 

Unterhaltungspauschale. Nach der Arbeitskreisrechnung des GFG 2022 wird diese ab 2022 mit jährlich mit 300 TEuro berücksichtigt. Neue 

Einzelmaßnahmen sind im Budget 2022 nicht konkretisiert geplant. Ein entsprechender allgemeiner Ansatz in Höhe von 300 TEuro steht zur 

Verfügung, vorrangig werden aber die in den vergangenen Jahren gebildeten Rückstellungen abgearbeitet. Maßgeblich für die Umsetzung 

vorgesehen sind hier insbesondere Brandschutzmaßnahmen und Schadstoffsanierungen. 

Entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes sind die Ansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen restriktiv geplant worden.  

Berücksichtigt sind an dieser Position ebenfalls Aufwendungen für Planungsleistungen. Hierzu zählen neben den klassischen B-Plänen auch die 

Erstellung von Konzepten im Bereich der Schulsanierung, der Stadtentwicklung und des Klimaschutzes. Insbesondere diese strategischen Ziele 

sind basierend für die Ausrichtung der Stadt Overath in den kommenden Jahren vorgesehen.  

Die Aufwendungen für Straßenbeleuchtung sind an die aktuellen vertraglichen Grundlagen angepasst worden. So ist nur noch der Anteil für die 

Energie konsumtiv zu planen, der Austausch und die Instandsetzung der Beleuchtung berücksichtigt die Anpassung an aktuelle technische 

Voraussetzungen. Damit sind diese Positionen investiv zu buchen und finden sich im Finanzplan wieder. 

Erstattungen an Gemeinden entstehen insbesondere im Bereich der Jugendhilfe. 

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen beinhalten die Gemeinkosten an die SEGO, die je Baumaßnahme auf Basis einer vertraglichen 

Vereinbarung beschlossen werden. Der anhand der bisherigen Erfahrungen fortlaufend geplante Ansatz in Höhe von jährlich 375 TEuro deckt 

sämtliche konsumtiven Kosten ab, die im Rahmen der Projektabwicklung durch die SEGO mbH entstehen. Die für einzelne Projekte durch die 

SEGO mbH detailliert kalkulierte und vertraglich vereinbarte Mietzahlung findet sich an anderer Position im Haushalt wieder (Sonstige 

ordentliche Aufwendungen). 

Die Erstattungen an den sonstigen Bereich bilden im Wesentlichen Leistungen für Gerichtsvollzieher, Ölspurbeseitigungen und ähnliches ab.  
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(14) Bilanzielle Abschreibungen 
 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Bilanzielle Abschreibungen 4.839.976 4.905.495 5.035.734 5.138.169 5.156.419 

 
 

Bilanzielle Abschreibungen auf Ansatz 2022 in Euro 

immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 120.000 

Gebäude und unbebaute Grundstücke (Sportanlagen, Grünflächen usw.) 1.435.495 

Infrastrukturvermögen 2.600.000 

Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge 500.000 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 250.000 

Summe 4.905.495 

 
Den Abschreibungen stehen als Erträge die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert 
werden. Nach der - vorläufigen - Erfassung und Bewertung der Sonderposten ergibt sich folgendes Bild: 
 
Summe der bilanziellen Abschreibungen    = 4.905.495 Euro 
Abzgl. Der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  = 3.035.292 Euro 
 
Abschreibungsbelastung netto      = 1.870.203 Euro 
 
In die Abschreibungen ist für die Folgejahre eine Steigerung einkalkuliert, die in der Veränderung der Nachhaltigkeitssatzung begründet ist. Bei 

einer jährlich gestatteten Kreditaufnahme können weitere bauliche Projekte umgesetzt werden, die entsprechende Abschreibungen nach sich 

ziehen.  
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(15) Transferaufwendungen 
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zugeordnet werden 
kann. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht jedoch auf einem Leistungsaustausch. 
 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, 
Sondervermögen, uä 

750.300 
650.300 550.300 550.300 550.300 

Zuweisungen an Zweckverbände 3.136.340 3.147.840 3.137.840 3.137.840 3.137.840 
Zuschüsse an private Unternehmen 10.361.605 11.138.560 11.361.911 11.589.729 11.822.104 
Zuschüsse an übrige Bereiche 2.802.400 2.679.273 3.025.245 3.327.042 3.358.205 
Jugendhilfe an Personen auß. Einrichtungen 4.716.644 5.070.087 5.133.975 5.227.911 5.223.916 
Jugendhilfe an Personen inn. Einrichtungen 2.294.950 2.089.661 1.959.985 2.004.263 1.450.896 
Leistungen nach dem AsylbLG 1.259.013 1.066.300 1.036.300 956.300 906.300 
Krankenhilfe nach dem AsylbLG 190.000 118.000 118.000 118.000 118.000 
Gewerbesteuerumlage 1.080.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
Kreisumlage 14.430.000 15.016.000 14.670.000 15.290.000 16.010.000 
Krankenhausinvestitionsumlage 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 

Transferaufwendungen 41.481.252 42.636.021 42.653.556 43.861.385 44.237.561 

 
Die Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen beinhalten die Verlustübernahme der Mensa mbH sowie die 

Verlustabdeckung und den Betriebskostenzuschuss des Hallenbades Badino. 

Die Zuweisungen für Zweckverbände setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für den Entsorgungsdienstleister, sowie der 

Verbandsumlage für den Berufsschulzweckverband zusammen. 

Die Zuschüsse an private Unternehmen berücksichtigen ausschließlich die Zahlungen im Bereich der Kindertagesstätten. Hierunter fallen 

sämtliche Aufwendungen an die privaten Träger der jeweiligen Kinderbetreuung.  

Die Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten insbesondere die Beträge zur OGATA, ebenfalls an dieser Position verortet sind Zuschüsse für 

offene Jugendarbeit, Denkmalpflege und auch der Beitrag an die Bücherei. 

Im Bereich der Jugendhilfe ergeben sich die Haushaltsansätze aus den erwarteten Fallzahlen. Die Planung für 2022 rechnet erneut mit einer 

Steigerung der Kosten, was auf den Erfahrungen aus Vorjahren fußt. Für die Steigerung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind die 
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vom Land autorisierten Orientierungsdaten von 2% kalkuliert worden. Beinhaltet sind auch die Leistungen für die unbegleitet minderjährigen 

Flüchtlinge.  

Die Veranschlagung der Leistungen nach dem AsylbLG berücksichtigt die erwartete Zahl der zu betreuenden Asylbewerber und orientiert sich 

zudem an der Erstattungsquote der Vorjahre. Der im Haushalt dargestellte Fehlbedarf ergibt sich aus der Kalkulation, die eine rund 75%ige 

Erstattung der Aufwendungen zugrunde legt.  

 
Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit: 

Die Umlagebeträge wurden aus der Einnahmeerwartung unter Berücksichtigung der Punktwerte für 2022 und den sich in den Folgejahren 

abzeichnenden Veränderungen fortgeschrieben.  

Die Ermittlung der Ansätze erfolgt durch folgende Berechnung: Gewerbesteueraufkommen / Gewerbesteuerhebesatz x Vervielfältiger.  

Für 2022 und die Folgejahre setzt sich der Vervielfältiger wie folgt zusammen:   

 2022 2023 2024 2025 
Normal-Umlage Bund 14,5 14,5 14,5 14,5 
Normal-Umlage Länder 20,5 20,5 20,5 20,5 
Neuordnung Länderfinanzausgleich entfällt entfällt entfällt entfällt 
Erhöhungszahl  für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit  entfällt  entfällt entfällt entfällt 
Summe 35,0 35,0 35,0 35,0 
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Kreisumlage: 

Der Haushaltsansatz 2022 wurde auf Basis der im Kreishaushalt 2021 des RBK festgelegten Umlagesätze und der aktualisierten 

Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) ermittelt. 

Der Haushaltsentwurf des Rheinisch Bergischen Kreises sieht einen allgemeinen Hebesatz von 35,5000 v.H. vor. Der Hebesatz für die 

Berufsschulen beträgt 1,0015 v.H. Aus der gestiegenen Steuerkraft resultiert eine Steigerung der Umlagegrundlagen, die eine Mehrbelastung 

von 600 T�¦���Ì�µ�u���s�}�Œ�i���Z�Œ�����������µ�š���š�X���^�}�u�]�š���•�š���]�P�š���š�Œ�}�š�Ì�����]�v���Œ��Stagnation des allgemeinen Hebesatzes die Zahllast für die Kreisumlage weiter an. 
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Hebesätze RBK  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Allgemeiner Umlagesatz 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 

Differenzierter Umlagesatz Berufsschule 1,0395 0,8247 0,8247 0,8247 0,8247 

 
nachrichtlich: Ein Umlagepunkt der Kreisumlage entspricht 2022 rd. 410 �d�¦�X 

 

Zudem wird nach derzeitigen Eckdaten eine Einmalzahlung des Kreises in Höhe von rund 500.000 Euro berücksichtigt.  

 

 

 
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Personalnebenaufwendungen 329.590 335.783 285.803 265.647 259.070 

Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  451.550 512.750 455.550 469.250 482.950 

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.681.055 1.181.610 1.239.610 1.239.610 1.239.610 

Leasing 56.860 54.790 52.790 52.790 52.790 

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 1.806.200 1.859.882 1.843.922 1.843.922 1.829.922 
Geschäftsaufwendungen, z.B. 
Verbrauchs- und Büromaterial, Telefon, Porto 

672.250 718.235 670.015 695.315 686.315 

Versicherungsbeiträge 591.230 586.490 592.260 592.610 592.610 
Sonstiges  205.065 199.220 185.145 185.145 199.145 

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Corona Schaden 0 0 0 0 300.000 

Globaler Minderaufwand*  -775.000 -80.000 -760.000 -680.000 -780.000 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.048.800 5.388.760 4.585.095 4.684.289 4.882.412 
 
Sonstige Personalnebenaufwendungen umfassen Aufwand für Personaleinstellungen, übernommene Reisekosten, Aufwand für Dienstjubiläen 

sowie Dienst- und Schutzkleidung. 
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Die Mieten berücksichtigen u.a. auch die Anmietung der Feuerwachen, die sich derzeit im Bau befinden und im Jahresverlauf in Betrieb 

genommen werden sollen, ebenso wie die Anmietung des neuen Verwaltungsgebäudes. Ebenfalls enthalten ist im Jahr 2022 die Mieten für die 

Container an der GS Heiligenhaus. Eine Entlastung durch die konsumtive Verwendung der Schulpausche ist vorgesehen. 

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten berücksichtigen Steigerungen der Aufwandsentschädigungen für 

Mandatsträger in Rat und Ausschüssen. 

Die sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhaltet u.a. Kosten für die Abfallentsorgung, Softwaredienstleister uä. Eine 

Kostensteigerung ergibt sich unter anderem aus den gestiegenen Preisen für die Softwarebetreuung.  

Erstmalig im Planungszeitraum erfasst ist die Abtilgung des Corona Schadens. Nach aktueller Planung wird dieser auf 300.000 Euro/Jahr 

beziffert. 

 

*Sonderthema globaler Minderaufwand: 

Nach dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz darf ein kommunaler Minderaufwand bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen einkalkuliert 

werden. So muss gemäß § 75 II Gemeindeordnung NRW der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist 

ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung 

des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der 

Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung 

der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe 

der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).  

Ab dem Planjahr 2022 wird hiervon in verschiedener Höhe Gebrauch gemacht. Da die vergangenen Jahre regelmäßig und nachweisbar gezeigt 

haben, dass die Planansätze aus unterschiedlichen Gründen nicht vollständig genutzt worden sind und somit im Jahresergebnis den Haushalt 

entlastet haben, wird auch im Rahmen der Planung der globale Minderaufwand als belastbares Instrument der Haushaltsplanung angesehen.  
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Aufteilung nach Teilplänen Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Personal 20.000 190.000 170.000 195.000 

Immobilienmanagement 20.000 190.000 170.000 195.000 

Transferaufwand 20.000 190.000 170.000 195.000 

Baubetriebshof 20.000 190.000 170.000 195.000 

Minderaufwand Gesamt 80.000 760.000 680.000 780.000 
 

Der globale Minderaufwand im Bereich Personal begründet sich zum Einen an den zum Jahresbeginn noch nicht vollständig besetzten neu 

geschaffenen Stellen. Dies wird erst im Jahreserblauf möglich sein und somit das Budget entlasten, in welchem die neuen Stellen vom 01. 

Januar an vollständig kalkuliert sind. Ebenfalls hat die Erfahrung gezeigt, dass durch nicht besetzte Stellen aufgrund beruflicher Wechsel oder 

Erkrankungen das Budget nicht ausgeschöpft wurde. 

Im Bereich der Transferaufwendungen der Budgets Jugend und Soziales wird mit einer prognostizierten Fallzahl kalkuliert. Hier wird ebenfalls 

regelmäßig eine Einsparung erzielt, da die Prognose geringfügig über der tatsächlichen Entwicklung lag oder die entstandenen Fälle in der 

Bearbeitung weniger aufwendig waren. Eine Fortsetzung dieser bisherigen Erfahrungswerte wird durch den globalen Minderaufwand an dieser 

Position unterstellt. 

Die Bereiche Immobilienmanagement und Baubetriebshof sind geprägt durch bauliche Maßnahmen, deren Umsetzung neben internen 

Faktoren, wie dem städtischen Personal, insbesondere auch an externe Faktoren, wie die Kapazitäten der externen Firmen gebunden ist. Auch 

hier hat sich in den vergangenen Jahren der Trend entwickelt, dass die Maßnahmen aus zeitlichen Gründen nicht wie geplant umgesetzt 

werden konnten. Zudem wird darauf geachtet, vielfach auch durch den Abbau gebildeter Rückstellungen das Jahresbudget zu entlasten. 

Insgesamt ist somit die Planung des globalen Minderaufwandes eine sehr pauschale Größe, aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren 

jedoch ein belastbares Instrument, um im Rahmen der Haushaltsplanung neben den detailliert geplanten Einzelmaßnahmen auch 

wiederkehrenden Effekten der allgemeinen Budgetentwicklung in spezifischen Bereichen Rechnung zu tragen und realitätsgetreu darzustellen.  
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(17) Ordentliche Aufwendungen; Gesamtsumme 
Im Planungszeitraum entwickeln sich die ordentlichen Aufwendungen in der Gesamtheit wie folgt: 
 

 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Ordentliche Aufwendungen 74.007.681 78.479.241 76.702.970 78.115.677 78.069.824 

 
Die Summe weist die Gesamtheit der ordentlichen Aufwendungen zur regulären Aufgabenbewältigung, also unter Außerachtlassung von Zinsen 

u. ä. und außerordentlichen Aufwendungen aus. 
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3) Finanzergebnis 
 
(19) Finanzerträge 

  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Zinsen von verbundenen Unternehmen 435.535 400.000 430.000 430.000 430.000 
Gewinnanteile von verbundenden Unternehmen 1.977.100 1.527.100 1.527.100 1.527.100 1.527.100 
Zinserträge 0 0 70.000 60.000 50.000 
Finanzerträge 2.412.635 1.927.100 2.027.100 2.017.100 2.007.100 

 
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen wie z. B. Dividenden, Gewinnanteile oder Zinserträge. Die Zinserträge beinhalten hier die 

Zinszahlungen, die seitens der SEGO mbH an die Stadt Overath für getätigte Ausleihungen geleistet werden. Im Rahmen der vertraglichen 

Beziehungen zwischen SEGO mbH und der Stadt Overath stehen Aufwendungen für Finanzierungskosten und Gemeinkosten gegenüber. Die 

Ansatzplanung dieser Position ist bereits an anderer Stelle im Vorbericht erläutert (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen). 

Die Gewinnanteile beziehen sich marginal auf die Gemeinnützige Wohnungsbaugenosschenschaft. Die Erträge in Form einer 

Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke wurden an die positiven Jahresergebnisse angepasst. 

Die Zinserträge begründen sich in negativen Zinsen für Kredite in die Bildung. 

 

 
(20) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 

  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Zinsen an Kreditinstitute 770.208 740.000 740.000 740.000 740.000 
Zinsen für Liquiditätskredite 274.500 316.549 268.866 263.872 184.816 
Zinsähnliche Aufwendungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.054.708 1.066.549 1.018.866 1.013.872 934.816 

 
Die Zinsleistungen für langfristige Kredite wurden auf Basis des aktuellen Kreditportfolios hochgerechnet. Ebenfalls berücksichtigt ist in der 

mittelfristigen Finanzplanung die durch die Änderung der Nachhaltigkeitssatzung berücksichtigte Kreditaufnahme. Da eine Orientierung am 
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aktuellen und auch mittelfristig prognostiziert niedrigen Zinsniveau stattgefunden hat, ist auch bei einer jährlichen Kreditaufnahme kein 

erheblicher Anstieg der Zinsaufwendungen zu erwarten.  

Auf Basis des konstanten Zinsniveaus können insbesondere die Zinsen für Liquiditätskredite auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. 

 
 
 

4) Jahresergebnis 
 
(22) Ordentliches Jahresergebnis 
 
Das ordentliche Ergebnis als Summe des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21) weist den 

zu erwartenden "Erfolg oder Misserfolg" aus der regulären -ordentlichen- Verwaltungstätigkeit aus. 

Für das Jahr 2021 sowie die drei Folgejahre ergeben sich folgende Werte: 

 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Ordentliches Jahresergebnis  0 -2.890.000 -2.560.000 -2.650.000 0 

 
Das ausgewiesene Ergebnis begründet sich in der Nachhaltigkeitssatzung und dem damit verbundenen Anspruch einen ausgeglichenen 

Haushalt. Wie abhängig die Ergebnisplanung von äußeren Einflüssen ist wird im Jahr 2020 anschaulich durch die Corona Pandemie gezeigt. Die 

Haushaltplanung fußt auf soliden Planungen, die in sich begründbar sind. Die maßgeblichen Einflüsse auf den Haushalt haben jedoch die seitens 

einer Stadt nicht steuerbaren Größen, die ihrerseits von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind.  Zur Umsetzung der mit dieser 

Planung erreichten Ziele ergibt sich unverändert auch künftig die Notwendigkeit einer restriktiven Haushaltsführung. 

 

 

 

 



Seite 26 
 

(22) Außerordentliches Jahresergebnis 
 
Das außerordentliche Ergebnis begründet sich in der Corona Nebenrechnung.  

Nach dem Covid-19 Isolierungsgesetz NRW ist der Schaden, der im Haushalt 2022 bis 2024 durch die Pandemie erwartet wird, im Rahmen einer 

Corona Nebenrechnung auszuweisen. Das Prozedere kommt bereits im Jahresabschluss 2020 und im Haushalt 2021 zur Anwendung, die 

Nebenrechnung wurd fortgeschrieben. Da es mit Fortschritt der Pandemie verstärkt um die Ertragsausfälle und weniger um Anschaffung von 

Schutzmaterialen geht, entfallen ab dem Planjahr 2022 einige Positionen.  Ebenfalls berücksichtigt sind ab dem Jahr 2023 die 

Schlüsselzuweisungen. Da die Finanzausgleichsmasse aufgrund der Pandemie ab 2023 sinken soll, wird hier ein Rückgang erwartet. 

Berücksichtigt wurde in diesem Zusammenhang auch die Korrelation mit der Kreisumlage, die bei höheren Schlüsselzuweisungen ebenfalls 

höher ausfallen würde. Ebenfalls wird erwartet, dass die Gewerbesteuer ab 2023 wieder auf einem stabilen Niveau verortet werden kann. 

 

Nebenrechnung 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbereich 
 

Sachkonto 
 

Bezeichnung 
 

Ansatz 2022 
 

Corona Ansatz 2022 
 

Differenz 
 

16 �t Steuern und Finanzen 4013 Gewerbesteuer 16.000.000 15.000.000 1.000.000 
16 �t Steuern und Finanzen 

4021 
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 18.030.000 16.090.000 1.940.000 

16 �t Steuern und Finanzen 
4022 

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 1.690.000 1.760.000 -70.000 

16 �t Steuern und Finanzen 4051 Familienausgleich 1.620.000 1.600.000 20.000 
GESAMT  2.890.000 
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Nebenrechnung 2023 

 
Produktbereich 

 
Sachkonto 

 
Bezeichnung 

 
Ansatz 2023 

 
Corona Ansatz 2023 

 
Differenz 

 
16 �t Steuern und Finanzen 

4021 
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 19.000.000 17.040.000 1.960.000 

16 �t Steuern und Finanzen 
4022 

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 1.730.000 1.800.000 -70.000 

16 �t Steuern und Finanzen 4111 Schlüsselzuweisung 3.610.000 2.560.000 1.050.000 
16 �t Steuern und Finanzen 5374 Kreisumlage 0 400.000 -400.000 
16 �t Steuern und Finanzen 4051 Familienausgleich 1.670.000 1.650.000 20.000 
GESAMT  -2.560.000 

 

 

Nebenrechnung 2024 

 
Produktbereich 

 
Sachkonto 

 
Bezeichnung 

 
Ansatz 2024 

 
Corona Ansatz 2024 

 
Differenz 

 
16 �t Steuern und Finanzen 

4021 
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 20.030.000 18.000.000 2.030.000 

16 �t Steuern und Finanzen 
4022 

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 1.770.000 1.830.000 -60.000 

16 �t Steuern und Finanzen 4111 Schlüsselzuweisung 3.800.000 2.700.000 1.100.000 
16 �t Steuern und Finanzen 5374 Kreisumlage   400.000 -400.000 
16 �t Steuern und Finanzen 4051 Familienausgleich 1.670.000 1.690.000 -20.000 
GESAMT  -2.650.000 
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Als Summe der Nebenrechnungen ergeben sich folgende Werte: 

 

 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Außerordentliches Jahresergebnis  0 2.430.000 2.560.000 2.650.000 0 

 
 
Die Finanzplanung wurde hier angepasst, sodass �t falls notwendig �t der Zahlfluss über Liquiditätskredite statt finden kann. Ebenfalls ist 
sichergestellt, dass die richtige Finanzplanung in der Haushaltssatzung ausgewiesen wird. 
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V. Finanzplan  

 
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die 

das Geldvermögen (Kassenbestand, Bankguthaben usw.) der Stadt verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Prognose der 

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Planungszeitraum. 

 
Die Ziffern 1 bis 17 des Finanzplanes entsprechen überwiegend inhaltlich denen des Ergebnisplans, jedoch mit dem Unterschied, dass im 

Finanzplan der Geldfluss dargestellt wird. Es kann unterstellt werden, dass die aus Aufwendungen resultierenden Ausgaben sowie die aus 

Erträgen fließenden Einnahmen der Ergebnis- und Finanzplanung wenn auch nicht vollständig, so jedoch weithin identisch sind. Daher kann auf 

differenzierte Darstellungen, wie sie für die Ergebnisplanung vorgenommen wurden, für die Zeilen 1 bis 17 der Finanzplanung verzichtet 

werden. Einzig der Zahlfluss aus dem Corona Schaden wurde manuell eingeplant, um den Zahlfluss, der ggf über die Aufnahme von 

Liquiditätskrediten stattfindet, darzustellen.  

 
(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
Die Planung basiert auf folgenden Zuweisungen und Zuschüssen für investive Maßnahmen: 
 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

vom Land 4.420.829 5.246.456 4.784.306 5.434.606 5.818.006 

Investitionszuwendungen 4.420.829 5.246.456 4.784.306 5.434.606 5.818.006 

 
Die Summen berücksichtigen die Investitionspauschale, sowie die beantragten Fördermittel aus der Stadterneuerung in Kombination mit der 

Regionale 2025. Der Rahmenantrag wurde bewilligt, nun sind jährlich die Förderanträge zum Programmjahr über separate Maßnahmen zu 

stellen. Grundsätzlich stehen der Stadt Overath Förderquoten in Höhe von bis zu 70% zu. Für das Programmjahr 2021 wurde der Antrag auf 

Sanierung der dreifach Turnhalle am Cyriax gestellt. Entlastend wirkt sich hier die Entnahme der angesparten Schulpauschale aus.  
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(21) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 45.000 647.400 1.415.500 927.400 280.000 
 

Die Summen der Beitragseinnahmen wurden aus dem Bauprogramm entwickelt.  

 
(22) Sonstige Investitionseinzahlungen 

  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Rückflüsse von Ausleihungen 900.000 950.000 1.000.000 1.050.000 1.050.000 

Sonstige Investitionseinzahlungen 900.000 950.000 1.000.000 1.050.000 1.050.000 

 

In dieser Position wird die erwartete Tilgung der Ausleihungen durch die SEGO mbH abgebildet. Auszahlung stehen an anderer Stelle in 

identischer Höhe gegenüber. In 2023 ist eine Umschuldung berücksichtigt, deren Auszahlung sich an anderer Stelle in gleicher Höhe findet. 

 
(23) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit �t Gesamtsumme 

  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Einzahlung. aus  Investitionstätigkeit 5.365.829 6.843.856 7.199.806 7.412.006 7.148.006 

 
(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
   Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 45.000 54.000 78.000 103.000 103.000 

 
Vorgesehen sind Auszahlungen für den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen sowie für den Straßenbau. 
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 (25) Auszahlungen für Baumaßnahmen 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.530.851 13.038.500 8.226.000 10.594.000 9.484.000 

 

Schwerpunkte in der Investitionsplanung sind die Investitionen im Bereich der Schul- und Sportlandschaften. Maßgebliche Bestandteile sind aus 

dem InHK abgeleitet, wie die Sanierung der dreifach Turnhalle, die wiederum mit 70% Förderquote gegenfinanziert ist. Ebenfalls abgeschlossen 

wird der Bau an der OGS Marialinden. Die Kernsanierung der GS Heiligenhaus wird durch die SEGO mbH durchgeführt.   

Berücksichtigt im Finanzplan 2022 ist weiterhin die Baumaßnahme Cyriax, die in den kommenden Jahren erhebliche Kapazitäten binden wird.   

Ein Eigenanteil wird für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung gestellt. Die Einzeldarstellung der Investitionen sind im beigefügten 

detaillierten Investitionsprogramm enthalten.  

 
(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 
 
   Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Erwerb von beweglichen Sachen des  
 Anlagevermögens  

1.789.330 2.571.500 3.074.080 2.784.590 2.644.190 

Auszahlungen für bewegl.  Anlagevermögen 1.789.330 2.571.500 3.074.080 2.784.590 2.644.190 

 
Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen umfasst Werte der Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen für die Feuerwehr, der Beschaffung 

von Fahrzeugen, Großgeräten und Gerätschaften für den Bauhof sowie für die Vielzahl von Gerätebeschaffungen in den übrigen 

Organisationseinheiten , ebenso wie Mobiliar und ähnliches. 
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(28) Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Investitionszuwendungen an private 
Unternehmen 

606.800 6.800 6.800 6.800 6.800 

Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung 606.800 6.800 6.800 6.800 6.800 

 
In dieser Position ist die Weiterleitung von Mitteln im Bereich der Kindertagesstätten enthalten. Eine Einzahlungsposition steht in gleicher Höhe 

gegenüber. 

 
(29) Sonstige Investitionsauszahlungen  
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Gewährung von Ausleihungen an verb. Untern., 
Beteilig., Sondervermögen 

14.000.000 
 

0 0 0 0 

Sonstige Investitionsauszahlungen 14.000.000 0 0 0 0 

 
Die Aufnahme der der SEGO mbH gewährten Kredite ist bis 2021 erfasst. Die Höhe der Kreditaufnahme wird anhand einer Jahresplanung der 

SEGO mbH bestimmt. Da vorgesehen ist, die Kredite in Bildung und Hochwasserschutz über den städtischen Haushalt abzubilden, wird eine 

Kreditaufnahme für die SEGO mbH im Jahr 2022 nicht vorgesehen. 

 
(30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Gesamtsumme 

  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Auszahlung. aus Investitionstätigkeit 24.971.981 15.670.800 11.384.880 13.488.390 12.237.990 
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(31) Saldo aus Investitionstätigkeit 
Ausgewiesen wird der Saldo zwischen der Gesamtsumme aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23) und der Gesamtsumme der 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30), also der städtische Eigenanteil. Entsprechend der Nachhaltigkeitssatzung, die eine 

konsequente Entschuldung der Stadt Overath vorsieht und eine Kreditaufnahme nur in Ausnahmefällen gestattet ist, im Rahmen der 

Investitionstätigkeit darauf zu achten, dass die zur Verfügung stehenden Pauschalen zur Vermeidung des städtischen Eigenanteils eingesetzt 

werden.  

  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Saldo  19.606.152 8.826.944 4.185.074 6.076.384 5.089.984 
 

Zu beachten ist, dass in diesem Saldo die Einzahlung der SEGO mbH für die Tilgungsleistung in Höhe von 950 TEuro berücksichtigt ist. Diese 

Zahlung ist zur Ermittlung des tatsächlichen städtischen Saldos zuzuaddieren.  

 
(33) Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Aufnahme von Krediten für Investitionen 20.536.560 9.850.000 8.537.622 7.620.267 9.250.497 

 
Berücksichtigt in dieser Kreditermächtigung sind Kredite für Investitionen in die Bildung und den Hochwasserschutz.  

 

 
(34) Tilgung und Gewährung von Darlehen 
 

  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Tilgung von Investitionskrediten 1.252.000 1.102.000 1.424.322 1.938.267 4.068.497 

Tilgung von Investitionskrediten SEGO mbH 900.000 950.000 1.000.000 1.050.000 1.050.000 

Umschuldung von Investitionskrediten 0 0 3.351.400 0 0 

Tilgung von Krediten für Investitionen 2.186.560 2.152.000 5.775.722 2.988.267 5.118.497 
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(35) Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 
  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -18.350.000 -7.698.000 -2.761.900 -4.632.000 -4.132.000 

 
Aufgrund der Kreditaufnahme ab 2021 mit Änderung der Nachhaltigkeitssatzung ist keine Entschuldung darstellbar. Dies ist aufgrund des 

günstigen Zinsniveaus eine haushalterische Strategie, die dem notwendigen Investitionsbedarf bei gleichzeitiger Vermeidung neuer Schulden 

gerecht wird.  
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Sonderthema Verpflichtungsermächtigung: 
 
Im Haushaltsplan 2022 sind die Investitionen in die Bildung, dass alles bestimmende Thema. Maßgebliche Projekte sind die Grundschule 

Overath und das Schulzentrum Cyriax, insgesamt sind Investitionen von rund 40 Mio. Euro vorgesehene. 

Dies macht sich insbesondere in den ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen bemerkbar. Beide Projekte könne zwar dem Grunde nach 

in bauliche Abschnitte gegliedert werden, sind als Projekt jedoch nicht in sich teilbar. So bedeutet der Beginn der Maßnahme auch zwingend die 

bedingungslose Umsetzung, da ein Baustopp sich in keinem der Projekte anbietet. So ist es auch Ziel der Stadt Overath, hier möglichst frühzeitig 

die bestmögliche Finanzierung sicher zu stellen. Dies bedeutet eine frühzeitige Absicherung der derzeit geltenden Kreditkonditionen, da nicht 

absehbar ist, wie sich diese in den kommenden 9 Jahren entwickeln �t und die bauliche Ausführung kann durchaus diese Zeit in Anspruch 

nehmen.  

Die Verpflichtungsermächtigung sind auch als offizielle Anlage dieses Haushaltes beigefügt, aus Gründen der besseren Übersicht ist jedoch auch 

an dieser Stelle eine entsprechende Tabelle eingefügt:  

 

    2022 2023 2024 2025 2026 2027   SUMME 
  

        
  

  VE GESAMT 8.777.000 6.190.000 4.750.000 8.500.000 5.000.000 5.000.000   38.217.000 
  VE Schulen 3.190.000 6.190.000 4.750.000 8.500.000 5.000.000 5.000.000   32.630.000 
  

        
  

IV01080214 GS Overath   3.000.000 3.000.000 3.000.000         
IV01080218 SZ Cyriax 1.440.000 1.440.000 1.750.000 0 0 0 

 
  

IV01080219 SZ Cyriax 1.750.000 1.750.000   5.500.000 5.000.000 5.000.000     
  

        
  

  

Sonstige, 
siehe 
Investitionsplanung 5.587.000               
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Sonderthema Kreditaufnahme 
Analog zum Thema der Verpflichtungsermächtigung hängt auch die Planung der Kreditaufnahme maßgeblich mit der Thematik der 

Bildungsinvestitionen zusammen. Zwar wird auch einen geringeren Teil an Krediten für Maßnahmen in den Hochwasserschutz vorgesehen, 

bestimmendes Vorhaben ist jedoch die Sanierung des Cyriax, begleitet von dem Ausbau und der Sanierung der GS Overath und der GS 

Heiligenhaus. Diese drei Themenkomplexe stellen bis 2028 über 38 Mio. Euro Finanzbedarf dar.  Die Darstellung inklusive Abschreibungen ist 

derzeit maßgeblich aufgrund der günstigen Zinskonditionen und Förderkredite möglich. Es ist daher vorgesehen, sich diese Konditionen 

frühzeitig zu sichern, zumal insbesondere beim Projekt Cyriax eine Durchführung, sobald einmal der Baubeginn dargestellt ist, alternativlos ist.  

Aus diesem Grund wurden neben den Verpflichtungsermächtigungen auch der gesamte Kreditbedarf vollständig in der Haushaltssatzung 

vorgelegt. Ebenfalls finden Vorgespräche mit der Kommunalaufsicht statt. Sofern die Politik diesem Vorschlag folgt und die Satzung beschließt, 

wird sich die Stadt Overath mit den entsprechenden Banken zwecks Finanzierungsgespräch treffen, um ggf. einen Rahmenvertrag 

auszuarbeiten, der die Kreditkonditionen jetzt sichert und einen Tranchenabruf nach Baufortschritt  über die kommenden Jahre ermöglicht.  

Der tatsächliche Kreditbedarf stellt sich, unter Verweis auf sämtliche Unbekannte, insbesondere bei einer so langfristigen Planung, wie folgt 

dar: 

 

    2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUMME 
  Kredit Schulen 9.850.000 2.182.000 5.182.000 5.182.000 8.500.000 5.000.000 5.000.000 40.896.000 
  

        
  

IV08010104 TH Vilkerath 200.000 0 0 0         
IV01080211 3fach Turnhalle 141.000 0 0 0 

   
  

IV01080212 GS Heiligenhaus 6.500.000 0 0 0 
   

  
IV01080208 GS Marialinden 402.000 0 0 0 

   
  

IV01080214 GS Overath 
 

0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
  

  
IV01080218 SZ Cyriax 0 432.000 432.000 432.000 0 0 

 
  

IV01080219 SZ Cyriax 0 1.750.000 1.750.000 1.750.000 5.500.000 5.000.000 5.000.000   
  

        
  

Sonstige Hochwassermaßnahmen 1.405.000 
      

  
Kreditaufnahme in Tilgungshöhe 1.202.000               
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(38) Liquide Mittel 
 
Ausgehend vom Bestand der liquiden Mittel im vorläufigen Jahresabschluss 2020 erfolgt eine Hochrechnung mit den geplanten Veränderungen 

des Finanzmittelbestandes.  

  Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Liquide Mittel 893.165 806.044 262.053 423.278 872.928 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Betrag zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 55 Mio. Euro kann nach 

aktueller Planung deutlich unterschritten werden. Allerdings wird der Sprung sichtbar, der im Jahr 2020 zu erwarten ist. Eine danach wieder 
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beginnende langfristige Abschmelzung der Kassenkredite ist angestrebt, die Entwicklung ist jedoch auch hier eng an die gesamtwirtschaftliche 

Situation gekoppelt. 

VI. Eigenkapitalentwicklung 
 

  
Allgemeine 
Rücklage 

Ausgleichsrücklage 
(höchstens 

1/3 des Eigenkapitals) 
Jahresergebnis Eigenkapital 

          
Stand 31.12.2009 52.240.610,19 10.854.670,39 -10.627.786,94 52.467.493,64 
Entnahme des Fehlbetrages 2009 aus 
der Ausgleichsrücklage   -10.627.786,94     
Korrekturen gemäß § 58 KomHVO         
Stand 31.12.2010 52.240.610,19 226.883,45 -9.851.438,22 42.616.055,42 

Entnahme des Fehlbetrages 2010 aus 
der Ausgleichsrücklage -9.624.554,77 -226.883,45     
Korrekturen gemäß § 58 KomHVO         
Stand 31.12.2011 42.616.055,42 0,00 -8.661.739,34 33.954.316,08 
Entnahme des Fehlbetrages 2011 aus 
der Ausgleichsrücklage -8.661.739,34       
Korrekturen gemäß § 58 KomHVO         
Stand 31.12.2012 33.954.316,08 0,00 -5.987.895,00 27.966.421,08 
Entnahme des Fehlbetrages 2012 aus 
der Ausgleichs- und allgemeinen 
Rücklage -5.987.895,00       
Korrekturen gemäß § 58 KomHVO         
Stand 31.12.2013 27.966.421,08 0,00 -7.169.767,66 20.796.653,42 
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO 27.293,75       
Entnahme des Fehlbetrages 2013 aus 
der Ausgleichs- und allgemeinen 
Rücklage -7.169.767,66       
Stand 31.12.2014 20.823.947,17 0,00 -6.875.765,09 13.948.182,08 

Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO 13.903,86       
Entnahme des Fehlbetrages 2014 aus 
der Ausgleichs- und allgemeinen 
Rücklage -6.875.765,09       
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Stand 31.12.2015 13.962.085,94 0,00 -3.784.922,53 10.177.163,41 
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO -6.915,40       
Entnahme des Fehlbetrages 2015 aus 
der Ausgleichs- und allgemeinen 
Rücklage -3.784.922,53     

 Stand 31.12.2016 10.170.248,01 0,00 -663.835,73 9.506.412,28 
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO 14.995,69       

Entnahme des Fehlbetrages 2016 aus 
der allgemeinen Rücklage -663.835,73       
Stand 31.12.2017 9.521.407,97 0,00 -303.924,42 9.217.483,55 
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO -16.821,00       

Entnahme des Fehlbetrages 2017 aus 
der allgemeinen Rücklage -303.924,42       
Stand 31.12.2018 9.234.304,82 0,00 291.414,46 9.525.718,98 
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO 1.219,91       
Zuführung des Jahresüberschusses 
2018 zur Ausgleichsrücklage   291.414,46     
Stand 31.12.2019 9.235.524,73 291.414,46 110.251,01 9.637.190,20 

Zuführung des Jahresüberschusses 
2019 zur Ausgleichsrücklage 0,00 110.251,01     
Stand 31.12.2020 9.235.524,73 401.665,47 0,00 9.637.190,20 
    0,00     
Stand 31.12.2021 9.235.524,73 401.665,47 0,00 9.637.190,20 
    0,00     
Stand 31.12.2022 9.235.524,73 401.665,47 0,00 9.637.190,20 

    0,00     
Stand 31.12.2023 9.235.524,73 401.665,47 0,00 9.637.190,20 
    0,00     
Stand 31.12.2024 9.235.524,73 401.665,47 0,00 9.637.190,20 
    0,00     
Stand 31.12.2025 9.235.524,73 401.665,47 0,00 9.637.190,20 

 
 
 



Seite 40 
 

 
VII. Schuldenentwicklung 
 
Nachdem schon mit den Haushaltsplänen der letzten Jahre keine Kreditneuaufnahme stattgefunden hat, stellt sich der Schuldenstand 

rückläufig dar (Stand zum 31.12.):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nach Anpassung der Nachhaltigkeitssatzung ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in die Bildung, den Hochwasserschutz und die 

Beseitigung von Hochwasserschäden nach der Katastrophe 14./15. Juli 2021 vorgesehen, sodass der Schuldenstand jährlich in entsprechender 

Höhe ansteigt. 
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Entwicklung des Schuldendienstes - Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten und Kassenkredite  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grafik gibt die aktuelle Zinsentwicklung anschaulich wieder. Positive Effekt aus den vergangenen Jahren sind auch zukünftig noch zu 

Erwarten. Da ausnahmslos Negative Zinsen für die neuen Kreditaufnahmen erwartet werden, steigt das Zinsniveau nicht.  
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VIII.  Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes 

 
Sämtliche Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sind in den Planansätzen berücksichtigt. Für sämtliche Einzelheiten wird an dieser 

Stelle auf das beigefügte Konzept verwiesen.  

 
 
Ergänzend zu den Festlegungen in § 8 der Haushaltssatzung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes werden folgende weitere 
Regelungen getroffen: 
 
Sofern die Entwicklung eines Budgets über- oder außerplanmäßige Überschreitungen im Sinne des § 83 GO NRW erkennen lässt, sind die 

Kämmerin und das Amt 20 Finanzen schriftlich zu informieren. 

 
Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 GemHVO übertragen werden. Die übertragenen 

Aufwendungen und Auszahlungsermächtigungen sind in die entsprechenden Haushaltspositionen des folgenden Jahres aufzunehmen. Die 

Ermächtigungsübertragungen sind auf das unbedingt notwendige Mindestmaß zu beschränken und Leistungen, die im Haushaltsjahr erbracht 

wurden, zwingend noch im Haushaltsjahr abzuwickeln. Über die Ermächtigungsübertragung entscheidet die Kämmerin, eine Übersicht wird 

dem Rat der Stadt Overath jeweils in Zusammenhang mit dem Jahresabschluss vorgelegt. 

 
Die mit dem integrierten Handlungskonzept in Zusammenhang stehenden investiven Maßnahmen werden als gegenseitig deckungsfähig 

ausgewiesen. So kann sichergestellt werden, dass mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, die sich aus dem Gesamtantrag ableiten 

lassen, jeweils aktiv auf Veränderungen, die sich innerhalb des Gesamtkonzeptes ergeben, reagiert werden kann.  

 

Overath, den 03. November 2021 
 
Gez. 
Dominique Stölting 
Stadtkämmerin 
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